
Auszug aus dem Protokoll
des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 10. Juli 2013

807. Gemeindeordnung (Stadt Zürich)

1. Gemäss Art. 89 Abs. 1 KV regeln die politischen Gemeinden und
die Schulgemeinden ihre Organisation und die Zuständigkeit ihrer
 Organe in der Gemeindeordnung. Die Gemeindeordnungen bedürfen
der Genehmigung des Regierungsrates. Der Regierungsrat prüft die Ge-
meindeordnungen auf ihre Rechtmässigkeit (vgl. Art. 89 Abs. 3 KV).
Die Genehmigung durch den Regierungsrat hat konstitutive Wirkung,
d.h., die entsprechenden Gemeindebeschlüsse werden erst nach der
Genehmigung wirksam. Allfällige Mängel werden durch die Genehmi-
gung nicht geheilt.

2. Die Stimmberechtigten der Stadt Zürich haben anlässlich der Urnen-
abstimmung vom 3. März 2013 eine Teilrevision ihrer Gemeindeord-
nung (GO) beschlossen, welche die Neuorganisation der bisherigen
Vormundschaftsbehörde zur Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde
(KESB) gemäss übergeordnetem Recht zum Gegenstand hatte. Dabei
wurde die GO an das neue Kindes- und Erwachsenenschutzrecht ange-
passt. Insbesondere wurden all jene Bestimmungen aufgehoben oder
geändert, welche die bisherige Vormundschaftsbehörde betrafen und
mit der neuen Behördenorganisation gegenstandslos wurden.

3. Die Bestimmungen geben zu keinen Bemerkungen Anlass und
sind deshalb zu genehmigen.

Auf Antrag der Direktion der Justiz und des Innern

b e s c h l i e s s t  d e r  R e g i e r u n g s r a t :

I. Die von den Stimmberechtigten der Stadt Zürich am 3. März 2013
beschlossene Änderung der Gemeindeordnung wird genehmigt.

II. Mitteilung an den Stadtrat von Zürich, Stadthaus, Postfach, 8022
Zürich, den Bezirksrat Zürich, Neue Börse Zürich, Selnaustrasse 32,
Postfach, 8090 Zürich, sowie an die Direktion der Justiz und des Innern.

Vor dem Regierungsrat
Der Staatsschreiber:

Husi


